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denker
F r e i d e n ke r - Ve re i n i g u n g der Schweiz

In der Schweiz soll ein explizites
Verbot der Körperstrafe an Kindern
im neuen Art. 302 ZGB statuiert
werden. Was in vielen Ländern
Europas bereits besteht und sich positiv

im Wertwandel niederschlägt,
dürfte auch bei uns funktionieren:
In Schweden, das ein solches Verbot

seit 1979 kennt, sollen heute nur
noch 10% der Bevölkerung der
Meinung sein, dass Gewalt gegenüber
Kindern zu rechtfertigen sei.
Zu Recht wird vom Verein Kinderschutz

vorgebracht, dass es Zeit ist,
hier ein Zeichen zu setzen und
unsere Gesellschaft ein Stück humaner

zu gestalten.
Gestraft werden Kinder in allen
Kulturkreisen und zu allen Zeiten.
Historische Quellen belegen den groben
Umgang mit Kindern auch in allen
gesellschaftlichen Schichten. Es ging
und geht um Disziplin, um Dominanz,
um Macht.
In der Schweiz wird heute noch die
Mehrheit der Kinder körperlich
bestraft. Gemäss einer Studie der
Universität Fribourg von 2004 ist davon
auszugehen, dass über 1700 Kinder
unter 2 Jahren "manchmal bis sehr
häufig" mit Gegenständen geschlagen

werden, 13'000 erhalten Ohrfeigen

und über 35'000 Kinder unter 2

Jahren werden mit Schlägen auf den
Hintern bestraft. Nur ca. 14% der Eltern

konnte von sich behaupten, noch nie
Körperstrafen angewendet zu haben.
Von den körperlichen Strafaktionen
sind vor allem die jüngsten Kinder (0-
4Jahre) betroffen, Knaben etwas häufiger

als Mädchen. 70% der Eltern von
Kindern zwischen 0 und 2 Jahren
geben an, sich über Ungehorsam der

Humanistische Erziehung: ohne Züchtigung

"Mit diesen Kreisen
identifiziere ich mich ;

nicht, ihreAnliegen sind
nicht die meinen." Kurt I

Koch, Bischof von Basel, über die
Freidenker. Seite 3

Kinderzu ärgern. In dieserAltersgruppe
stellen für rund die Hälfte der Eltern

häufiges Schreien, schlechte
Tischmanieren und Unhöflichkeit eine be-

"Wer sein Kind liebt, züchtigt es", wird
in der Bibel propagiert, und weil der
christliche Gott seine selbst erschaffenen

Menschen besonders liebt, be¬

deutsame Ärgerquelle dar. Trauriges
Aufsehen haben in den letzten Jahren
jene Fälle erregt, in denen überforderte

Eltern ihre Kinder zu Tode geschüttelt

haben.

Aus der Forschung wissen wir, dass
Gewalt nicht nur nichts nützt, sondern
vor allem Aggression auslöst. Ebenfalls

bekannt ist die Tatsache, dass ein
Mensch, das was er oder sie als Kind

an Strafe erlebt hat, später als Elternteil

ebenfalls anwenden wird.

straft er sie besonders - soweit die
biblische Logik.
Diese religiöse Begründung hat zur
sogenannten "schwarzen Pädagogik",
mit ihrem schwarzen Bild des von
Natur aus bösen Kindes beigetragen.
In den 70er Jahren des letzten
Jahrhunderts wurde sie von der
sogenannten "antiautoritäre Erziehung"
abgelöst, einer Gegenbewegung die -
mit ebenso einseitigem Menschenbild

- in Kindern nur Konstruktives
entdecken wollte. > Seite 4

"Migrantinnen sind
nicht einfach Musliminnen.

Hören wir auf,
Menschen über die
Religion zu definieren." Mina Ahadi,
Ärztin, Ex-Muslimin. Seite 4

"Die Absicht der Religion

ist zu erkennen:
eine Ober- kommandiert

eine Unterschicht
und droht ihr mit dem Jenseits."
Janosch, Kinderbuchautor. Seite 7
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